Landeshauptstadt Hannover Der Oberbiirgermeister

Rathaus | Trammplatz 2 | 30159 Hannover

Fachbereich Recht und Ordnung | LeinstraBe 14 | 30159 Hannover

Einblrgerung

Sehr geehrte(r) Frau/Herr

Hannover ist eine internationale Stadt und soll noch internationaler werden! In ihr leben Men-
schen aus mehr als 172 Nationen und bereichern mit ihrer Kultur das gesellschaftliche Leben
in Hannover. Dennoch haben viele Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund
noch nicht die deutsche Staatsangehdrigkeit angenommen, und das obwohl sie schon seit
Jahrzehnten in Hannover ein neues Zuhause gefunden haben.

Deshalb habe ich mir vorgenommen, aktiv fur die Einbirgerung zu werben, Sie friihzeitig und
umfassend zu informieren und dafiir zu sorgen, dass das Einburgerungsverfahren verstandli-
cher wird. Denn mit der Annahme der deutschen Staatsbirgerschaft erhalten Sie die vollstan-
digen staatsbuirgerlichen Rechte und damit eine umfassende rechtliche und politische Gleich-
stellung.

Erste Informationen zum Thema Einbirgerung finden Sie auf der Ruickseite und im Internet
unter www.einblrgerung-hannover.de.

Natdrlich ist die Einblrgerung ein einschneidendes Erlebnis und eine Entscheidung, die si-
cherlich nicht leichtfertig zu fallen ist.

Da Sie jedoch Angehdrige/r eines Staates der Européischen Union bzw. der Schweiz sind,
fordert das deutsche Recht nicht von Ihnen, dass Sie lhre bisherige Staatsangehorigkeit auf-
geben mussen. Allerdings sollten Sie sich erkundigen, ob lhr Heimatland mdglicherweise eine
doppelte Staatsangehorigkeit ausschlief3t.

Ich wiirde mich sehr freuen, Sie personlich als Neubirgerin oder Neubiirger bei der Einbirge-
rungszeremonie im Rathaus der Landeshauptstadt Hannover begrtif3en zu kénnen!

Mit freundlichen GriRRen
lhr

dleﬁ}u J(Lwﬂok

(Stefan Schostok)
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Einblrgerung

Die wesentlichen Voraussetzungen fir den Erwerb der deutschen Staatsangehérigkeit (EU
und Schweiz)

e Aufenthaltsdauer
Grundsatzlich wird ein rechtmafiger Aufenthalt in Deutschland von 8 Jahren vorausgesetzt. Ehegat-
ten und minderjahrige Kinder kénnen bei geringerer Aufenthaltsdauer ggf. mit eingebtirgert werden.
Eine Verkirzung der Aufenthaltsdauer ist fir Flichtlinge, Ehegatten von Deutschen und bei beson-
derer Integrationsleistung mdoglich.

o Verfassungstreue
Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes.

o Aufenthaltstitel
Fur die Einblrgerung ist ein bestimmter Aufenthaltstitel bzw. ein bestimmtes Aufenthaltsrecht erfor-
derlich. Eine Duldung ist kein Aufenthaltstitel, Duldungszeiten sind nicht anrechenbar.

o Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
Der Lebensunterhalt muss ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwdlften
Buch Sozialgesetzbuch bestritten werden. Sofern jedoch diese ¢ffentlichen Leistungen ohne eigenes
Verschulden bezogen werden, ist eine Einbirgerung méglich.

e Mehrstaatigkeit
Staatsangehorige der Europaischen Union bzw. der Schweiz miissen nach deutschem Recht ihre
bisherige Staatsangehdrigkeit zur Annahme der deutschen Staatsangehorigkeit nicht aufgeben. Sie
sollten sich allerdings erkundigen, ob ihr Heimatland méglicherweise eine doppelte Staatsangehorig-
keit ausschlief3t.

e Deutschkenntnisse
Erforderlich sind ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, die zum Beispiel Uber eine
Schulausbildung oder entsprechende Sprachkurse (Stufe B1) erworben werden kdnnen.

o Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung
Seit dem 01.09.2008 sind Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhalt-
nisse in der Bundesrepublik Deutschland erforderlich.

e Straffreiheit
Strafrechtliche Verurteilungen oder Maf3regelungen wegen rechtswidriger Taten stehen einer Ein-
birgerung grundsatzlich entgegen.

e Kosten
Die Gebdihr fur die Einburgerung betragt 255 Euro pro Person. Fir minderjahrige Kinder, die zu-
sammen mit ihren Eltern eingebirgert werden, betragt die Gebihr 51 Euro

Wenn Sie diese genannten Voraussetzungen oder Ausnahmen (noch) nicht erfillen, kann eventuell
nach anderen Bestimmungen eingeblrgert werden. Lassen Sie sich von uns beraten.

Offnungszeiten

Sprechzeiten nur nach vorheriger Terminvereinbarung

Nutzen Sie hierzu bitte unser Kontaktformular auf unserer Internetseite
www.einbirgerung-hannover.de

Telefon: 168 - 46335 oder
168 - 43170
Telefax: 168 -41190

Sie erreichen uns mit den Stadtbahnlinien 3, 7, 9 (U-Bahn-Station: Markthalle/Landtag) und 1, 2, 4,
5, 6, 8, 10,11, 17, (U-Bahn-Station: Aegidientorplatz) oder den Busnummern 100, 120, 200 (Haltestelle
Aegidientorplatz) und 120 (Rathaus/Friedrichswall)


http://www.einbürgerung-hannover.de/

